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Nachrichten-, Verbindungs- und Uebermittlungsdienst.
Von Oberstlt. Niischeler, Instruktions-Offizier der Genietruppen.

Unser «Felddienst» von 1927 behandelt in 2 Kapiteln: «5. Der
Nachrichtendienst» und «6. Verbindung und Uebermittlung». Da-
mit markiert er eindeutig den Unterschied dieser drei Begriffe
und weist im Inhalt ihnen getrennte Arbeitsgebiete und fiir die
Ausfiihrung besondere Organe zu: den Chef des Nachrichten-
dienstes oder die Nachrichtenoffiziere; die Verbindungsorgane,
Verbindungsoffiziere, -Unteroffiziere, Verbindungsleute, Verbin-
dungspatrouillen oder -Abteilungen; den Chef des Uebermitt-
lungsdienstes, den Uebermittler und die technischen Uebermitt-
lungsmittel.

Zahireiche Beobachtungen in verschiedenen Kursen und
Uebungen haben gezeigt, dass der Unterschied dieser drei Be-
griffe und Funktionen in hoheren und niederen Stiben vielerorts
zt wenig verstanden worden ist und zu Unsicherheit und un-
zweckmaissiger Ausniitzung dieser fiir die Fiihrung so wichtigen -
Dienste gefiihrt hat.

In den nachstehenden Ausfiihrungen soll der Versuch ge-
macht werden, diese Begriffe zu kldren und unter Hinweis auf
eigene wie ausldandische Vorschriften zu begriinden.

Der Nachrichtendienst.

Vor dem Weltkriege waren in unseren, wie in allen auslandi-
schen Vorschriften unter Nachrichtendienst lediglich die Beschaf-
fung von Nachrichten, die Aufkldrung, ’exploration, verstanden
worden. Erst der Stellungskrieg hat diesem Dienste eine Be-
deutung und Ausdehnung gegeben, so dass zu seiner Durchfiih-
rung besondere Organe bestimmt werden mussten und eine
weitere Gliederung dieses Dienstes als notwendig erachtet wurde.

Nach der Auffassung unseres «Felddienstes», die sich darin
eng an die franzosischen Vorschriften anschliesst, gliedert sich
der Nachrichtendienst in:

a) die Sammlung aller Meldungen iiber die Lage,
b) die Priifung der Meldungen auf Wert und Tragweite,
¢) dieWeitergabe der erhaltenen und ausgewerteten Nachrichten
an alle, denen sie niitzlich sein kénnen,
d) glassnahmen zur Erschwerung des feindlichen Nachrichten-
ienstes.

Unter «Sammlung aller Meldungen» ist ausschliesslich die-
jenige Tatigkeit verstanden, die einsammelt, was an Nachrichten
iiber den Feind und iiber die eigenen Truppen, sei es durch unter-
stellte Stdbe und Truppen, sei es durch eigene Organe, erhéltlich
ist. Der mit dieser Aufgabe betraute Chef des Nachrichten-
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dienstes oder Nachrichtenoffizier hat dafiir zu sorgen, dass er
moglichst viele Nachrichten erhilt, dass die unterstellten Trup-
pen melden, dass die von ihm ausgesandten Patrouillen und Be-
obachtungsposten ihm Nachrichten zukommen lassen. Aber es
kann nicht seine Sache sein und wird ihm auch in den wenigsten
Fillen moglich sein, vorzuschreiben, in welcher Weise die Mel-
dungen ihm zukommen sollen. Wohl hat er ein vitales Interesse
daran, dass er die Nachrichten méglichst rasch erhilt und wird
seine dahinzielenden Wiinsche zu dussern haben, aber er dari zu
diesem Zwecke nicht uneingeschrinkt iiber die bei einem Stabe
zur Verfiigung stehenden Uebermittlungsmittel zur ausschliess-
lichen Erfiillung seiner Wiinsche verfiigen.

Die «Priifung der Meldungen» ist eine interne Arbeit des
Nachrichtendienstes, die je nach der Lage und Stabilitdt der
Kriegfiihrung einen mehr oder weniger grossen Umfang an-
nehmen wird.

Unter der «Weitergabe der Nachrichten» ist diejenige Téatig-
~ keit zu verstehen, die umfasst, was an Nachrichten nach oben,
nach unten und nach den Seiten abgegeben werden soll. Es ist
die Auswahl dessen, was zur Weitergabe als gut befunden wird.
Fiir die Art der Weitergabe wird sich der Nachrichtenoifizier
nur soweit interessieren, dass er die Nachrichten, als dringend,
geheim oder Offentlich beurteilt und dementsprechende Ueber-
mittlungsarten als erforderlich bezeichnet. Ihm auch hiefiir das
uneingeschrinkte Verfilgungsrecht iiber die Uebermittlungsmittel
seines Stabes einzurdumen, wiirde zu deren unnétiger Verschwen-
dung fiihren.

Unter den «Massnahmen zur Erschwerung des feindlichen
Nachrichtendienstes» sind zwei verschiedene Fille zu unterschei-
den; die Massnahmen allgemeiner und taktischer Natur, Ver-
schleierung der eigenen Truppentitigkeit, Verhinderung der
feindlichen Aufklirung etc. und die Massnahmen technischer
Natur, Regelung des Telephon- und Funkerverkehrs, Durchfiih-
rung der Chiffrierung etc. Erstere sind Aufgaben des taktisch
gebildeten Nachrichtenoffiziers, mit letzteren aber hat er sich
nicht zu befassen, da er davon in der Regel doch nichts versteht
und nicht die Méglichkeit hat, sie durchzufiihren.

Obschon der Nachrichtendienst in den Stidben einen sehr
verschieden grossen Umfang annimmt (es gibt Regimentsstébe,
die jeweils ein grosseres Nachrichtenbureau einzurichten ver-
stehen als der eigene Divisionsstab), je nach der Bedeutung,
welche die Kommandanten diesem Dienste beimessen, oder auch
nach dem «Betrieb», den der Nachrichtenoffizier zu machen ver-
steht, so darf doch allgemein gesagt werden, dass die Leitung
des Nachrichtendienstes einen Mann vollauf in Anspruch zu neh-
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men vermag und dass seine Gedanken nicht durch die Sorge um
Verbindung und Uebermittlung, Dinge, die ihm ferner stehen
miissen, von seiner Haupttitigkeit abgezogen werden diirfen.

Verbindung.

In Ziff. 108 unseres «Felddienstes» steht: «Zur Fiihrung be-
darf es der stdndigen Verbindung zwischen Kommandostellen,
die zusammenarbeiten. Sie wird aufrechterhalten durch zuver-
ldssige Verbindungsorgane und sichere und rasche Uebermitt-
lung von Befehlen und Meldungen.»

Der allgemeine Begriif «Verbindung» ist somit das Produkt
zweier Tatigkeiten: der Verbindung im engeren Sinne und der
Uebermittlung.

Die deutschen Vorschriften: «Fiihrung und Gefecht von
1921» und «Ausbildung der Nachrichtentruppen von 1930» spre-
chen von Verbindungen ausschliesslich im Sinne der technischen
Verbindungen.*)

Die franzosische Vorschrift «Instruction provisoire sur la
liaison et les transmissions» von 1931 umschreibt die verschiede-
nen Arten der Verbindung (liaison) wie folgt:

«Die Beziehungen aller Arten zwischen den verschiedenen
Kommandostellen (Befehle, Meldungen, Berichte etc.):

«die personliche Fiihlungnahme des Fiihrers, der, wenn
immer er es fiir notwendig erachtet, seinen Standort wechselt,
um personlich seine Befehle zu geben und an Ort die Lage priift;

«direkte Beobachtung, sei es durch den Fiihrer selbst, sei es
durch Aufkldrungsorgane (Flugzeuge, Verbindungsleute, Beob-
achter etc.);

«Absenden von Offizieren oder Unteroffizieren, genannt
Verbindungsleute, zu den unterstellten oder, falls notwendig, be-
nachbarten Einheiten;

«Verwendung von Verbindungsdetachementen, zur Aufrecht-
erhaltung der Beziehungen zwischen zwei benachbarten Einhei-
ten, oder zwischen verschiedenen Waifen oder Untereinheiten,
die bestimmt sind, besonders eng zusammenarbeiten zu miissen:
z. B. Artillerie und Infanterie, Kampfwagen und Infanterie (oder
Kavallerie) etc.s

Unser «Felddienst» prizisiert den Ausdruck «Verbindung»
mit folgenden Worten: Ziff. 108: «Sie wird aufrechterhalten
durch Verbindungsorgane», und in Ziff. 109: «Die Pilicht, fiir die
nach der Lage notwendige Verbindung zu sorgen, verlangt in
der Regel die Entsendung eines Verbindungsorganes . ..» Im

*) Generalmajor Schott bedauert in einem Artikel in ¢«Deutsche Wehrs

Nr. 37, 1928, diese einseitige Stellungnahme und weist auf die vorteilhaftere
Auslegung der franzésischen Vorschriften hin.
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gleichen Artikel, wie im folgenden, ist hernach ausschliesslich von
der Aufgabe dieser Verbindungsorgane die Rede. Demnach defi-
niert unsere Vorschrift die «Verbindung» als die Téatigkeit be-
stimmter Organe, denen besondere Aufgaben zugewiesen werden,
im Gegensatz zu den deutschen Vorschriften, die diese Definition
nicht kennen; aber in teilweiser Uebereinstimmung mit der fran-
zosischen Vorschrift, aus der sie aber nur eine bestimmte Art der
Verbindungen herausgreift.

Unser Verbindungsdienst, im ausgesprochenen Gegensatz
zum Uebermittlungsdienst, oder deutschen technischen Verbin-
dungsdienst, soll die geistige Verbindung unter den Kommandos
herstellen und niitzt nur die technischen Mittel aus, soweit sein
Organ nicht selbst als Ueberbringer von Befehlen und Meldungen
dienen soll.

Unsere Verbindungsorgane, Verbindungsoffizier, -Unteroffi-
ziere, -Patrouillen und -Abteilungen stellen keine dauernden Ver-
bindungen mit Draht oder Funken- und Signalstationen her.
Wenn sie als Ueberbringer von Befehlen und Meldungen ver-
wendet werden, so soll dies nur im Sinne des 3. Absatzes von
Ziff. 110 geschehen, wo es sich nicht nur um die Abgabe eines
Schriftstiickes handeln kann, sondern auch um die miindliche Er-
lauterung des Inhaltes, die aus besondern Griinden weder schriit-
lich noch telephonisch gegeben werden kann.

Nach Ziff. 110 entsendet grundsétzlich der Unterfiihrer, so
bald die Lage die stindige Verbindung mit dem Fiihrer verlangt,
einen Verbindungsoffizier (Unteroffizier oder Verbindungsmann)
dorthin. Diese Bestimmung ist geneigt, Unterfiihrer dazu zu ver-
anlassen, mechanisch, ohne die Lage und die Notwendigkeit wei-
ter zu priifen, einen Verbindungsoffizier zur oberen Fiihrung zu
senden, z. B. schon beim Marsch oder vor Beginn des Gefechtes.
Ausserdem ist der Ausdruck «stindige» Verbindung insofern
irrefithrend, als es sich gerade bei den Verbindungsorganen nur
um zeitweise arbeitende Mittel handelt: sobald es die Lage er-
fordert. Die franzdsische Instruktion sagt in Ziff. 7: «Die Ver-
bindungsleute werden jedesmal (chaque fois), wenn die Lage es
erfordert, und besonders im Gefecht, verwendet. Sie werden
mit ganz bestimmten Auftrigen (missions) betraut, von wech-
selnder Dauer, aber immer temporar.» :

Wer die Verbindungsorgane stellt, ob der hohere oder niedri-
gere Stab, darf als belanglos angesehen werden, im allgemeinen
wird der niedere Stab eher Personal abgeben kénnen als der
hohere Stab. Wichtiger ist die Frage, wer letzten Endes das
grossere Interesse am Dienst des Verbindungsorganes hat und
damit iiber dasselbe verfiigen koénnen soll, ob der obere oder
untere Stab?
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Als Aufgaben und Pilichten des Verbindungsorganes werden
in Ziff. 109 und 110 unseres «Felddienstes» angefiihrt: «es sieht,
was beim anderen (dem hoéheren) Kommando vorgeht und sein
eigenes (das untere) Kommando unterrichtet iiber das, was es
wissen muss.» Ferner: (Die Verbindungsoffiziere) «als Vertre-
ter ihres (des unteren) Kommandanten und ihrer Truppe im obe-
ren Stabe (zu dem sie entsendet werden), verfolgen sie alle Vor-
giange von deren (der unteren Kommandanten) Standpunkt aus
und vertreten deren Auffassung. Sie beurteilen, ob jene eines
Befehles oder einer Orientierung bediirfen.» Als Befehlsiiber-
bringer soll der Verbindungsoffizier weiter imstande sein, iiber
einen Befehl, der sich nur auf den Auftrag beschridnken kann,
miindlich iiber Lage, Absicht und Einzelheiten selbstindig Aus-
kunft erteilen zu konnen. Er soll auch wissen, wie der Befehl
vom Fiihrer gemeint ist und an Ort und Stelle beurteilen kénnen,
ob die Lage beim Unterfiihrer den Befehl dndert oder aufhebt.
Ferner vermag er dem (oberen) Fiihrer iiber die Lage beim Unter-
fithrer und die Ausfithrung des Befehls zu melden.

Die Durchfithrung dieser Aufgaben bedingt, dass der Verbin-
dungsoffizier sich in der Hauptsache beim oberen Stabe aufhilt,
denn er soll dort sehen, was beim héheren Kommando vorgeht
und er soll der Vertreter des Unterfiihrers beim oberen Fiihrer
sein. Auch seine Verwendung als Befehlsiiberbringer erfordert
zunidchst. seinen Aufenthalt beim hoheren Kommando. Wann
aber soll er sich {iber die Lage seiner Truppe und die Beurteilung
derselben durch seinen Kommandanten orientieren? Kann er,
wenn er sich beim oberen Stabe aufhilt, besser wissen, als der
Fiihrer selbst, wann der Moment gekommen ist, da er sich iiber
die LLage beim unteren Kommando erkundigen muss? Wird nicht
der obere Fiihrer in erster Linie das Bediirfnis haben, den Ver-
bindungsoffizier zum Unterfiihrer zu senden, sobald er den Ein-
druck hat, dass er von letzterem nicht in geniigender Weise iiber
dessen Lage orientiert worden ist?

Eine Erfahrungstatsache, die sich im Kriege, wie auch in
unseren Mandvern immer wieder gezeigt hat, und die auch mit
schiarfsten Vorschriften und wiederholten Ermahnungen nicht
bekdmpit werden kann, ist die unzureichende Orientierung des
Unterfiihrers iiber seine Lage und der ihm unterstellten Truppen
nach oben. Je tiichtiger er ist, je selbstindiger er sich fiihlt, je
mehr er durch die Fiihrung seiner eigenen Truppen in Anspruch
genommen ist, desto weniger empfindet er die Notwendigkeit und
das Bediirfnis, nach oben zu melden und die Verbindung aufzu-
nehmen. Nur wenn er unselbstindig ist, wenn er Hilfe bedarf,
wird er den Anschluss nach oben suchen, seinen «Vertreter» zum
oberen Fiihrer senden, um diesem recht drastisch seine missliche

i e bt
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Lage darstellen zu lassen. Es ist daher nicht nur durch die Er-
fahrung, sondern auch psychologisch begriindet, wenn der Unter-
fithrer moglichst davon entlastet wird, nach oben melden und die
Verbindung aufnehmen zu miissen.

Es liegt viel mehr im Interesse der oberen Fithrung, dauernd
mit seinen untergebenen Truppen in engstem Kontakt zu sein.
Das ganze Zusammenspiel aller seiner Krifte hdngt von der
Kenntnis der Lage der einzelnen Einheiten ab, die er in Momenten
kennen muss, die dem Unterfiihrer gar nicht als wichtig erschei-
nen, fiir die Fithrung des Ganzen aber von ausschlaggebender
Bedeutung sein kénnen. Der Fiihrer muss es in der Hand haben,
«sobald die Lage es verlangt» und er sich nicht selbst zum Unter-
fiihrer begeben kann, einen Verbindungsoffizier als seinen Ver-
treter senden zu konnen, der mit seinen Augen sieht und wahrzu-
nehmen hat, ob die Lage bei der unterstellten Truppe seinen Er-
wartungen entspricht, ob nach seiner Auffassung gehandelt wird,
oder gehandelt werden kann. Nur wenn der Verbindungsoifizier
der Vertrauensmann der oberen Fiihrung ist und von dieser in
deren Auffassung und Absichten voll eingeweiht ist, kann er sich
ein Urteil dariiber erlauben, ob die Lage beim Unterfiihrer einen
Befehl andert oder aufhebt. Er darf sich aber durch seine Be-
ziehungen zum unteren Stabe nicht dazu verleiten lassen, auch
nur um Haaresbreite von der Auffassung und Absicht seines
oberen Fiihrers abzuweichen. Muss der Verbindungsofifizier «iiber
die Lage beim Unterfiihrer und die Ausfithrung eines Befehles
melden», so muss dies wiederum im Sinne der oberen Fiihrung
geschehen, so wie diese selbst die Lage angesehen hitte, wenn sie
sich zur unteren Fiihrung begeben haben wiirde, wobei selbst-
redend auch die Beurteilung durch den Unterfiihrer vorgebracht
werden soll. Meldet der Verbindungsoffizier nur letztere, sieht
er die Lage nur mit den Augen des Unterfiihrers an, so erhdlt
der obere Fiihrer nur ein einseitiges Bild, das nicht im Zusam-
menhang mit der gesamten Kampthandlung steht.

Gewiss ist es von Bedeutung, dass der Verbindungsoffizier
Fiihrer und Truppe kennt, zu welchen er «die Verbindung» herzu-
stellen hat, er muss aus dieser Truppe hervorgegangen sein, aber
in seiner Figenschaft als Verbindungsoffizier muss er ganz das
Werkzeug der oberen Fiithrung werden, soll er nicht seine ur-
eigentlichste Bedeutung verlieren: die Herstellung des engsten
Kontaktes zwischen Fiihrer und Unterfithrer, der gemeinsamen
Auffassung (unité de doctrine) und der Zusammenwirkung aller
Krifte (convergence des efforts) zu erzielen. Diese wichtigsten
Erfordernisse zur Erringung des Sieges miissen aber von oben
her angestrebt werden; sie kénnen nicht von unten her kommen.

Verbindyng, in diesem engeren Sinne aufgefasst, hat mit dem
Nachrichtendienste nichts gemeinsam. Sie ist eine ausgespro-
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chene Fiihrertitigkeit, die nur dort auftritt, wo der Fithrer nicht
selbst sehen und direkt befehlen kann. So fiihrt die franzdsische
Instruktion in Ziff 1 im Sperrdruck hervor: «Bei jeder Kom-
mandostelle ist der Fiihrer fiir die Organisation des Verbindungs-
dienstes verantwortlich.»

Die Massnahmen fiir Verbindung dem Nachrichtenoffizier zu
iiberlassen (nach Ziff. 99 F. D.), birgt die grosse Gefahr in sich,
dass dieser die Verbindungsorgane f{iir seine eigenen Zwecke
verwendet und damit die Truppenfithrung eines wichtigen Fiih-
rermittels beraubt.

Verbindung soll auch zwischen Fiihrern von Truppen ver-
schiedener Waffengattungen (besonders Infanterie und Artil-
lerie), sowie von Nachbartruppen hergestellit werden, Auch hier
ist der Zweck der Absendung von Verbindungsorganen ausge-
sprochen derjenige, gemeinsame Auffassung der Kampfhand-
lung und enges Zusammenwirken aller Krifte zu ermoglichen.

Uebermittlung.

Unser «Felddienst» behandelt in den Ziff. 111 bis 116 den
Dienst der Uebermittlungsorgane: der Uebermittler, Offiziere
und Mannschaften auf Fahrrad, Motorfahrzeug, zu Pferd oder zu
Fuss, und der technischen Mittel, Funkenstationen, Drahtmittel
(Telephon, Telegraph), optische Mittel etc. etc.

Nicht hervorgehoben wird der Zweck und die Aufgabe der
Uebermittlungsorgane.

Die deutsche Vorschrift «Fiihrung und Gefecht der verbun-
denen Waffen» sagt in Ziff. 54: «Grundlage fiir eine erfolgreiche
Fiithrung ist ein gut eingerichteter, rasch und zuverldssig arbei-
tender Verbindungsdienst (Uebermittlungsdienst). Er ermdglicht
das einheitliche Handeln aller Teile zur Ausfiihrung eines be-
stimmten Auftrages und besonders im Gefecht das Zusammen-
wirken aller Waffen.» Die Ausbildungsvorschrift fiir die Nach-
richtentruppe fithrt in Ziff. 1 an: Der Nachrichtendienst (der
Uebermittlungsdienst) im Heere soll durch dauernde Verbindung
der Fiihrer mit ihrer Truppe den Fiihrerwillen an die Truppe, die
Truppenmeldungen an die Fiihrer iibermitteln und da, wo persén-
liche Fiihlungnahme fehlt, raschestens den fiir die Fiihrer und
das Zusammenwirken der Heereskérper und Wafien unentbehr-
lichen Gedanken- und Nachrichtenaustausch erméglichen.»

Die franzosische «Instruction provisoire sur la liaison et les
transmission» definiert in Ziff. 40 den Uebermittlungsdienst: «als
die Gesamtheit der Mittel, welche den méglichst sicheren und
raschen dauernden Verkehr (relations) herzustellen gestattets.
Auf deren gute Anpassung an die Lage und deren guter Betrieb
beruht zum grossen Teil die Verbindung (im Sinne der franzési-
schen Auffassung, siehe oben).
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Die erste und wichtigste Aufgabe des Uebermittlungsdienstes
muss sein: dem Fiihrer zu ermoglichen, seinen Fiihrerwillen, seine
Beiehle, an die Unterfiithrer mitteilen zu kénnen, immer, wenn er
nicht in der Lage ist, seine Befehle personlich und direkt zu er-
teilen. Somit ist der Uebermittlungsdienst in erster Linie ein
Mittel der Fiihrung, in zweiter Linie ein Mittel des Verbindungs-
dienstes (im Sinne der Herstellung des engen Kontaktes), der
seinerseits wieder ein Mittel der Truppenfiihrung ist, und erst
in dritter Linie kommt er als Mittel des Nachrichtendienstes in
Betracht.

Die Bedeutung des Uebermittlungsdienstes fiir die Fiihrung
geht sowohl aus der franzosischen Instruktion in Zifi. 41 hervor:
«Die Fiihrung hat die Verantwortung fiir die Durchfiihrung der
Gesamtheit des Uebermittlungsdienstes»; wie auch aus der deut-
schen Ausbildungsvorschrift Ziff. 19: «Der Truppenfiihirer ist fiir
den Einsatz der Nachrichtenverbinde und Nachrichtenmittel ver-
antwortlich.»

Dementsprechend ist auch die Stellung des Chefs des Ueber-
mittlungsdienstes in folgender Weise geregelt:

Franz. Instruktion Ziff. 43: «Bei den Heereseinheiten behan-
delt der Stabschef, der persdnlich mit der Organisation der Ver-
bindungen beauftragt ist, auch personlich mit dem Kommandan-
ten des Uebermittlungsdienstes alle Fragen beziiglich der Durch-
fiihrung des Uebermittlungsdienstes. Er kontrolliert die getrof-
fenen Anordnungen und versichert sich besonders dariiber, dass
sie in einer Art und Weise durchgefiihrt werden, um allen gegen-
wirtigen und voraussichtlichen Bediirfnissen zu entsprechen. In
allen niedrigeren Einheiten hat der Fiihrer selbst diese Fragen
mit dem Chef des Uebermittlungsdienstes zu behandeln.»

Deutsche Ausbildungsvorschrift Ziff. 23: «Der Nachrichten-
kommandeur der Division (Kavallerie-Division) schldgt dem Divi-
sionskommandeur oder Chef des Stabes den Einsatz der Nach-
richtenmittel nach der taktischen Lage vor und hilt den Stab
dauernd iiber die Verbindungen und die verfiigbaren Nachrichten-
reserven unterrichtet.» Ziff. 31: «Die Stidbe der Regimenter haben
einen Offizier als Leiter des Nachrichtendienstes. Er ist der Be-
rater seines Kommandeurs fiir den Einsatz der Nachrichtenmittel
und die Herstellung der Verbindungen im Regiment.»

Wenn in den fremden, im Kriege gestandenen Armeen dem
Uebermittlungsdienst eine so hohe Stellung eingerdumt worden
ist, so ist nicht leicht einzusehen, weshalb ihm in unserer Armee
eine so untergeordnete Rolle zugewiesen wird, dass er nach
Ziff. 99 unseres «Felddienstes» dem Chef des Nachrichtendienstes
unterstellt und damit zu dessen Werkzeug gemacht wird.
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In richtiger Erkenntnis der Bedeutung des Uebermittlungs-
dienstes fiir die Fiihrung, haben in unseren Manovern sowohl
Divisionskommandanten und Stabschefs, sowie Brigade- und
Regimentskommandanten personlich sich mit der Durchfiihrung
des Uebermittlungsdienstes beschiftigt, personlich und direkt
ihre Befehle an die betreffenden Dienstorgane erteilt und diese
auch zu den engeren Dienstrapporten beigezogen.

Fiir die Durchfiihrung eines gut organisierten und rechtzeitig
spielenden Uebermittlungsdienstes ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass die Chefs dieses Dienstes nicht nur iiber die bestehende
Lage, sondern noch viel mehr iiber die Auffassung und die Ab-
sichten der Fiihrung iiber die bevorstehenden Kampfhandlungen
orientiert werden. Die Organisation des Uebermittlungsdienstes
verlangt Zeit und Vorbereitung, die meist vor Beginn der Opera-
tionen eingeleitet werden muss, sollen die Mittel rechtzeitig zur
Verwendung gelangen koénnen.

Die franzosische Instruktion sagt hieriiber in Ziff. 44 im
Sperrdruck: «Der Fiihrer, der nicht friih genug seinen Chef des
Uebermittlungsdienstes orientiert, setzt sich der Gefahr aus, von
dessen Mitteln nur ungeniigende Leistungen zu erzielen und tragt
selbst dafiir die volle Verantwortung.»

Die Notwendigkeit der friihzeitigen Orientierung, der Kennt-
nisse der Absichten der Fiihrung bedingt somit ebenfalls den eng-
sten Kontakt des Chefs des Uebermittlungsdienstes mit der Fiih-
rung, dem Kommandanten bezw. dem Stabschef. Er darf sie
Ei(iht erst aus zweiter Hand durch den Nachrichtenoffizier er-

alten. :

Die Stellung des Chefs des Uebermittlungsdienstes wird da-
mit zu einer vOllig selbstidndigen, dem Fiihrer gegeniiber direkt
verantwortlichen. Zu den anderen Gliedern des Stabes steht er
in koordiniertem Verhiltnis. Dem Frontoffizier liefert er die
notwendigen Angaben iiber das, was in bezug auf Uebermittlung
den unterstellten Truppen mitgeteilt werden muss und orientiert
ihn fitr Marsch und Unterkunft iiber beste Uebermittlungsmog-
lichkeiten auf Strassen und in Ortschaften. Dem Nachrichtenoffi-
zier stellt er nach Moglichkeit seine Mittel zur Verfiigung und ist
ihm fiir die Beschaffung und Weitergabe der Nachrichten behilf-
lich. Dem riickwértigen Dienste verschafit er sicheren Verkehr
mit dessen Organen.

Um eine moglichst einheitliche Durchfiihrung des Uebermitt-
lungsdienstes innerhalb einer Heereseinheit oder eines grosseren
Truppenkoérpers erzielen zu konnen, die gegenseitige Unterstiit-
zung aller Uebermittlungstruppen ermdglichen und Verschwen-
dung von Personal und Material vermeiden soll, miissen dem
Chef des Uebermittlungsdienstes der oberen Fiihrung die not-
wendigen Kompetenzen eingerdumt werden. Ausser der direkten
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Vertfiigung iiber die dem betreffenden Stabe unterstellten Ueber-
mittlungstruppen muss er auch die Berechtigung haben, mit den
entsprechenden Organen aller unterstellten Stibe und Truppen in
dienstlichen Verkehr treten zu konnen. Von oben herab miissen
die allgemeinen Grundsitze und Vorschriften fiir die Verwendung
der Mittel gegeben, miissen die Stammleitungen festgelegt, die
Verkehrsregelung fiir den Funkerdienst aufgestellt, der Anschluss
an Nachbartruppen geregelt werden. Oft besteht die Moglichkeit,
dass die Drahtmittel der oberen Fithrung bis zum zweit- oder
drittunteren Stabe vorgezogen werden konnen, wobei deren
eigene Mittel zu anderen Zwecken zur Verfiigung bleiben, oder es
konnen z. B. der Artillerie Leitungen der Telegraphentruppen
oder der Infanterie abgetreten werden. Andererseits kann oft
die obere Fiihrung von bereits ausgelegten Leitungen der unteren
Fiihrung oder der Artillerie Gebrauch machen.

Diese gegenseitige Aushilfe ist nur dann moéglich, wenn die
Uebermittlungsorgane in wechselseitigem, direktem Verkehr zu-
einander stehen, um den dadurch bedingten Materialaustausch
voliziehen zu konnen. Von unten nach oben miissen die Begehren
um Nachschub von Material und event. Personal, die Antrige fiir
Verbesserungen an Material und Verkehrsvorschriften gehen.

Die franzosische Instruktion schreibt in Ziff. 145 vor: «Der
Chef des Uebermittlungsdienstes hat in technischer Hinsicht die
Dienstgewalt (autorité) iiber die Chefs des Uebermittlungs-
dienstes der unterstellten Einheiten. Er gibt ihnen die notwen-
digen Instruktionen fiir die Durchfiihrung des Uebermittlungs-
dienstes, entsprechend den Weisungen der Fiihrung.»

«Der Chef des Uebermittlungsdienstes einer Einheit unter-
steht daher einer doppelten Unterstellung:
einerseits untersteht er den direkten Befehlen des Kommandan-
ten seiner Einheit;
andererseits untersteht er der fechnischen Dienstgewalt des
‘Chefs des Uebermittlungsdienstes des hoheren Stabes.»

Aus der deutschen «Ausbildungsvorschrift> entnehmen wir:
Zifi. 22: «Die besonderen Anordnungen fiir die Nachrichtenver-
bindungen enthalten Einzelheiten und technische Ausfiihrungs-
befehle an die Nachrichtenabteilung und die Truppe. Sie regeln
vor allem auch das Ineinandergreifen der Nachrichtentruppe und
der Truppennachrichtenverbinde zum einheitlichen Netz.» Aus
Ziff. 31: «Ebenso nétig ist die Fiihlung mit den Leitern des Nach-
richtendienstes der Nachbarverbinde und mit dem Fiihrer der an
seinen Bereich (Regiment) anschliessenden Kompagnie der Nach-
richtenabteilung. Selbstdndiges gegenseitiges Unterstiitzen auch
iiber die Grenzen des eigenen Bereichs hinaus spart oft Zeit,
Krafte und Gerét.»
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Es geht somit auch aus diesen auslidndischen Vorschriften
die Erkenntnis der Notwendigkeit engsten Zusammenhanges aller
Organe des Uebermittlungsdienstes einer zu gemeinsamer Kampf{-
handlung angesetzten Truppe hervor.

Die einheitliche Durchfiihrung des Uebermittlungsdienstes
erfordert die Befolgung gewisser allgemeiner Grundsitze, die der
Fiithrung Gewahr bieten, dass unter allen Umstinden und in allen
Lagen Mittel vorhanden sind, um den Fiihrerwillen nach unten
weiterleiten zu kénnen.

So darf kein Zweifel dariiber bestehen, wer in jeder Lage zur
Herstellung der Verbindung (im allgemeinen Sinne) zwischen den
Kommandostellen verpflichtet ist. Wie schon im Kapitel «Ver-
bindung» angefiihrt worden ist, hat jeder tatkriftige und ener-
gische Fiihrer in erster Linie das Bestreben, seine Unterfiihrer
in der Hand behalten zu kénnen. Hat er einen bestimmten Kampf-
auftrag erhalten, so wird er nicht immer nach riickwirts blickend
die obere Fiihrung anfragen wollen, ob wohl seine Massnahmen
genchm sind, sondern seine ganze Tatkraft auf die Fithrung der
ihm unterstellten Truppen verwenden und dafiir sorgen, dass
diese in richtiger Weise an der Durchfithrung des ihm erteilten
Auftrages mitwirken.

Somit ist es nur logisch und es darf ihm dafiir kein Vorwurf
gemacht werden, wenn er alle seine Fiihrermittel darauf ver-
wendet, mit seinen Unterfiihrern in dauerndem und sicherem Kon-
takt zu bleiben.

Damit ist der Grundsatz begriindet, dass der Uebermitt-
lungsdienst jeweils von oben nach unten organisiert und durchge-
fiilhrt werden muss. .

Gewiss darf der Unterfiihrer dem oberen Fiihrer nicht ganz
aus der Hand gehen, doch soll er nur dann die Verpflichtung
haben, den Kontakt mit ihm aufzunehmen, wenn die Mittel der
oberen Fiihrung versagen.

Dieser Grundsatz kommt auch in der deutschen Vorschrift
«Fithrung und Gefecht» in Ziff. 55 wie folgt zum Ausdruck: «Jede
Befehlsstelle hat in der Ruhe, in der Bewegung und im Gefecht
zu der nichstniederen die technische Verbindung herzustellen
und dauernd zu erhalten. Nur ausnahmsweise und dann auch nur
von Fall zu Fall kann der obere Fiihrer das entgegengesetzte oder
ein gemischtes Verfahren anordnen.»

Die diesbeziigliche franzdsische Instruktion lautet in Ziff. 157;
«Unter allen Umstédnden:
muss das obere Kommando, welchem die Sorge um die Sicher-
stellung des Kontaktes mit seinen direkten Untergebenen zu-
kommt, zu diesem Zwecke seine Mittel bis zu diesen vortrei-
ben. Kann dieser Verpilichtung nicht voll geniigt werden,
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so muss es wenigstens seine Mittel in moglichste Nahe des-
selben vortreiben.

hat der Untergebene die Pflicht, die Massnahmen des oberen
Kommandos zu vervollstindigen, um den gegenseitigen Kon-
takt zu sichern, indem er seinerseits seine Mittel, falls not-
wendig, bis zu diesem vortreibt.»

Die Durchfiihrung dieses Grundsatzes bedingt das Vorhan-
densein von Uebermittlungsmitteln jeder Art und besonders von
Drahtmitteln bei jedem Stabe, soweit es die Verhiltnisse und die
Erfordernisse irgendwie zulassen. Dieser Bedingung entspricht
unsere derzeitige Truppenordnung in keiner Weise. Schon unser
Armeekorpsstab verfiigt organisatorisch iiber keine Telegraphen-
truppen (unsere Ldw.-Tg.-Kpn.sind bei einer Mobilmachung nicht
zur Zuteilung vorgesehen und auch im Aktivdienste nur aus-
nahmsweise zugeteilt worden). Ebenso finden wir bei den Feld-
brigadestiben weder Telegraphen- noch Telephontruppen, auch
bei den Gebirgsregimentsstiben fehlt eine Telephontruppe. Bei
den ManoOvern der 5. Division waren bei der roten Partei jeder
Brigade kombinierte Telegraphen- und Telephondetachemente
zugeteilt worden, die, wenn sie auch nicht iiberall die richtige Ver-
wendung gefunden hatten (wie jede Neuerung), teilweise doch
vorziigliche Dienste geleistet haben. Es ist hier nicht der Ort,
eingehender auf Organisationsfragen einzutreten, es soll ledig-
lich noch darauf hingewiesen werden, dass die Zuteilung auch in
der Weise erfolgen kann, dass bei einer Mobilmachung aus einem
grosseren Telegraphenverbande den einzelnen Stdben Telegra-
phentruppen zugeteilt werden kénnen und miissen.

Die Organisation des Funkerdienstes entspricht bereits die-
ser Forderung und ermdoglicht ohne weiteres auch die Durchfiih-
rung des Grundsatzes der Verbindungen von oben nach unten.
Wiinschenswert wire lediglich die Moglichkeit, auch unsere In-
fanterieregimenter wie auch je nach Lage Artilleriestdibe an das

Funkernetz anschliessen zu konnen.

Ein weiterer Grundsatz, der die Verbindung zur Nachbar-
truppe sichern soll, ist die Verpflichtung, dass jedes Kommando
die Verbindung zum Nachbarn rechts auizunehmen hat, soweit
nicht besondere Verhiltnisse vorliegen, die ein umgekehrtes Ver-
fahren erfordern, was aber jeweils von der oberen Stelle aus be-
fohlen werden muss. Dieser Grundsatz wird in Ziff. 55 der deut-
schen Vorschrift «Fiihrung und Gefecht wie folgt ausgedriickt:
«Die technische Verbindung mit den Nachbarn wird im sténdigen
Wechsel des Bewegungskrieges am schnellsten durch den ge-
meinsamen Vorgesetzten erreicht; unabhéngig hiervon ist un-
mittelbar Verbindung mit den Nachbartruppen grundsitzlich
nach rechts herzustellen.» Und in der «Ausbildungsvorschrifts
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finden wir in Ziff. 40 die Weisung: «Die Verbindung zu gleich-
geordneten Befehlsstellen ist grundsitzlich nach rechts aufzu-
nehmen und aufrechtzuerhalten. Jeder Fiihrer ist daher fiir die
Verbindung zu seinem gleichgestellten rechten Nachbarn ver-
antwortlich, ohne Riicksicht auf die Grenzen der Truppengliede-
rung.» Gleichlautende Bestimmungen finden wir auch in eng-
lischen und italienischen Vorschriften. '

Es wiirde zu weit fithren, hier noch weitere Grundséatze vor-
zubringen, wie sie insbesondere fiir die verschiedenen Kampi-
handlungen, fiir Marsch, Unterkunft, Angriff und Verteidigung
aufgestellt werden miissen, sie seien der «Instruktion fiir den
Uebermittlungsdienst» vorbehalten, deren baldiges Erscheinen
sehr zu wiinschen ist.

Zusammenfassend sei nochmals darauf hingewiesen, dass
«Nachrichten, Verbindung und Uebermittlung» drei verschiedene
Dinge sind, jedes fiir sich ein Mittel der Fiihrung und wofiir die
Fiihrung allein die Verantwortung trigt. Bei jedem dieser Mittel
sagt die franzosische Instruktion: «Le chef est responsable.» Sie
sind die besonderen Werkzeuge in der Hand des Fiihrers, um
seinen Fiihrerwillen ausreifen zu lassen, zu bilden und zur Durch-
fithrung zu bringen.

Als Kinder desselben Geistes sind sie verpflichtet auis engste
zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstiitzen und zu
féordern. Aber jedes muss seine eigene Stellung wahren und darf
nicht zugunsten des einen oder anderen Mittels seinen Haupt-
zweck vergessen: Immer in erster Linie seiner Fiihrung zu dienen.

Das Delikt betreffend Miflbrauch der Dienstgewalt im
Sinne des Art. 70 des Militirstrafgesetzes.
Von Oberit. Curti in Luzern.

Das Militdrstrafgesetz regelt die Voraussetzungen und die
Folgen der militdarischen Delikte.

Den Kern des Militarstraigesetzbuches bilden die sogenann-
ten rein militdrischen Delikte. Das sind Verbrechen und Ver-
gehen, die ausschliesslich eine Verletzung der besondern mili-
tirischen Pflichten darstellen, strafbare Handlungen, die in der
Regel nur von einer der Armee angehorigen Person begangen
werden konnen. Guisan charakterisiert sie in einer Abhandlung
als «les manquements professionels du soldat».



	Nachrichten-, Verbindungs- und Übermittlungsdienst

